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Einleitung 

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben in Österreich vor 
allem Vertreter:innen der Zivilgesellschaft eine Debatte über die Neutralität des Landes 
gefordert und sich in Initiativen, offenen Briefen und Zeitungsbeiträgen dazu geäußert.1 
Unter Vertreter:innen der Regierungs- und Oppositionsparteien war der Widerhall die
ser Forderung nach einer Neutralitätsdebatte in den drei Jahren nach Russlands Voll
invasion sehr begrenzt. Während ÖVP, Grüne und SPÖ die unveränderte Relevanz der 
Neutralität betonten und deren Weiterbestand versicherten, positionierte sich die FPÖ 
als Warnerin vor einer Zerstörung und Bewahrerin der Neutralität. Die NEOS standen 
dieser mitunter am kritischsten gegenüber und haben sich dementsprechend mehrfach 
für eine ergebnisoffene Debatte ausgesprochen. Die seit dem Frühjahr 2025 amtierende 
Bundesregierung hat mittlerweile jedoch eine größere Bereitschaft signalisiert, Außen- 
und Sicherheitspolitik breit und vor allem öffentlich zu diskutieren. Insgesamt ist man 
aber in Österreich von einer öffentlichen Debatte über die Neutralität oder zumindest 
von einer politischen Bestandsaufnahme, wie sie etwa in der Schweiz mit den Neutrali
tätsberichten des Bundesrates erfolgt2, immer noch weit entfernt. 

Ausgehend von diesem Befund einer anhaltend de-politisierten Neutralität geht der 
vorliegende Beitrag zwei grundlegenden Fragen nach: erstens, warum eine politische 
Debatte über die Neutralität dringend nötig ist, und zweitens, wie eine solche Debatte 
angelegt sein sollte, um fundierte Entscheidungen über die Zukunft der Neutralität und 
über die zukünftige Gestaltung der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik Ös
terreichs zu ermöglichen. Als Antwort auf die erste Frage argumentiert der Beitrag, dass 
eine Debatte notwendig und überfällig ist, weil sich die äußeren Rahmenbedingungen 
der österreichischen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik seit 1989 fundamen
tal gewandelt haben und Österreich nach dem EU-Beitritt 1995 den rechtlichen Rahmen 
seiner Neutralität weitreichend verändert hat. Hinsichtlich der zweiten Frage nach dem 
Wesen einer solchen Debatte argumentiert der Beitrag, dass diese i) Evidenz-informiert, 
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ii) systematisiert und iii) expandiert angelegt sein sollte. Sie sollte also vermehrt auf Er
kenntnisse aus Wissenschaft und Praxis zurückgreifen, um vor allem verfestigte Nar
rative über die Neutralität kritisch zu hinterfragen. In der Debatte sollte zudem klarer 
zwischen verschiedenen Zugängen zum Thema unterschieden werden. Man sollte sich 
mit der Neutralität gesondert als Instrument, Prinzip, Bezugs- und Spannungspunkt 
auseinandersetzen, wodurch sich jeweils unterschiedliche Fragen stellen und andere Er
kenntnisse in die Debatte eingebracht werden können. Nicht zuletzt sollte die Debatte 
kein exklusives Gespräch unter Expert:innen und Praktiker:innen bleiben, sondern über 
verschiedene Kanäle und Formate in eine breitere Öffentlichkeit ausgedehnt werden. 

Die Notwendigkeit einer Debatte – Weitreichender Wandel im Äußeren 
und Inneren 

Eine Debatte über die Neutralität ist zunächst und vor allem notwendig, weil sich die äu
ßeren Rahmenbedingungen der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik Öster
reichs in den vergangenen drei Jahrzehnten in mehrfacher Hinsicht gewandelt haben. 
Erstens hat sich Österreichs geopolitische Lage grundlegend verändert. Nach dem Ende 
des Ost-West-Konfliktes und den Ost-Erweiterungen der Nordatlantikvertrags-Organi
sation (eng.: North Atlantic Treaty Organization, NATO) und der Europäischen Union 
(EU) liegt Österreich nicht mehr länger an der Grenze rivalisierender Machtblöcke. Es 
wurde von einem neutralen »Trennraum«3 zwischen Ost und West zu einem neutralen 
»Binnenraum« innerhalb der EU und der NATO. Mit diesem Wandel ist der ursprüngli
che Daseinszweck der österreichischen Neutralität erloschen. 

Zweitens befindet sich die liberale internationale Ordnung – also jene von den Ver
einigten Staaten nach 1945 maßgeblich aufgebaute und angeführte Ordnung, innerhalb 
derer sich auch Österreich zu einem sicheren und wohlhabenden Staat entwickeln konn
te – spätestens seit den Anschlägen des 11. September 2001 in einer Phase des grundle
genden Wandels. Viele Beobachter:innen sprechen in diesem Zusammenhang auch von 
einer »Krise der liberalen internationalen Ordnung«4. Im Inneren wird diese Ordnung 
durch den Aufstieg anti-demokratischer, populistischer Bewegungen und eine wachsen
den Skepsis der Bürger:innen gegenüber der Demokratie herausgefordert. Diese Skep
sis wird durch Desinformation und Manipulation von außen, hauptsächlich durch Russ
land, noch zusätzlich befeuert. Vor allem aber geht die Rolle der Vereinigten Staaten als 
Führungsmacht der liberalen internationalen Ordnung sowie als Garant europäischer 
Sicherheit ihrem Ende entgegen. 

Angesichts einer innerstaatlichen Polarisierung, der Radikalisierung der Republi
kanischen Partei und deren Mehrheit in beiden Häusern des US-Kongresses sowie der 
zweiten Präsidentschaft von Donald Trump ist für die nächsten Jahre zu erwarten, dass 
die USA eher zu einer »Deliberalisierung«5 der liberalen internationalen Ordnung bei
tragen werden, also von Grundprinzipien wie der Herrschaft des Rechts, der Demokra
tie, der Wahrung der Menschenrechte und der Zusammenarbeit in internationalen In
stitutionen Abstand nehmen oder diese gar aktiv zu zerstören versuchen. Dahingehend 
scheinen sich die Ordnungsvorstellungen (von Teilen) der Trump Administration mit je
nen der Führungen in Peking und Moskau zu überschneiden.6 Wie man an der Interven
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tion der US Vizepräsidenten J.D. Vance und des damaligen Trump-Intimus Elon Musk 
im Wahlkampf um den Deutschen Bundestag erkennen konnte, wendet sich diese De
liberalisierung vor allem gegen Europa. Die Vereinigten Staaten ziehen sich also nicht 
nur aus der Rolle des Sicherheitsgaranten für Europa zurück, sondern entwickeln sich 
zunehmend selbst zu einer Herausforderung für die europäische Sicherheit. 

Abbildung 1: Vetos im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (1945–2024) 

Eigene Darstellung 
Datenquelle: Peace Security Data Hub, »Security Council Data – Vetoes Since 1946,« 7. April 2025, 
https://psdata.un.org/dataset/DPPA-SCVETOES. 

Ein weiterer Aspekt der globalen Ordnungsumbildung ist, dass Gewalt wieder 
vermehrt zur Durchsetzung von Interessen verwendet wird, auch zwischen Staaten.7 
Gleichzeitig beginnt das System kollektiver Sicherheit der Vereinten Nationen, das nach 
dem Zweiten Weltkrieg zur Eindämmung von Gewalt geschaffen wurde, zu erodieren. 
Wie Abbildung 1 zeigt, ist der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der als oberste 
Instanz des Systems kollektiver Sicherheit die Aufgabe hat, Frieden und Sicherheit im 
internationalen System zu erhalten, durch die Veto-Möglichkeit seiner fünf ständigen 
Mitglieder (China, Frankreich, Russland, Vereinigte Staaten und Vereinigtes König
reich) wieder zunehmend blockiert.8 Dass die USA im Februar 2025 sowohl in der 
Generalversammlung als auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen jeweils eine 
Resolution einbrachten, die keine Verurteilung der russischen Aggression gegenüber 
der Ukraine enthielt9, und in der Generalversammlung gegen einen von der Ukraine 
gemeinsam mit europäischen Staaten eingebrachten Resolutionsentwurf stimmten, 
der die Aggression verurteilte10, stellt zudem das Gewaltverbot als Grundprinzip des 
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Systems kollektiver Sicherheit in Frage. Gleiches gilt für den Angriff der USA auf das ira
nische Nuklearprogramm im Juni 2025 sowie für Bemerkungen von Präsident Trump, 
dass die USA nicht ausschließen könnten, für das Erlangen der Kontrolle über Grönland 
und den Panama Kanal auch militärische Gewalt anzuwenden. 

Diese Zeichen einer Krise des Systems kollektiver Sicherheit werfen Fragen zum 
Wert der Neutralität auf11: Funktioniert ein solches System, ist es also in der Lage, mili
tärische Gewaltanwendung wirksam einzudämmen, bleibt kein Raum für Neutralität. 
Ein tatsächlich wirksames Verbot zwischenstaatlicher Gewalt macht sie überflüssig. 
Im Ausnahmefall einer Verletzung des Gewaltverbots ist sie unangemessen, da es gilt, 
den Aggressor mit vereinten Kräfte einzudämmen. Funktioniert ein System kollektiver 
Sicherheit hingegen nicht oder nur sehr eingeschränkt, kann die Neutralität für Staaten 
wieder an Attraktivität gewinnen. 

Auch Instrumente zur Kontrolle von Gewaltmitteln, also Abkommen zur Kontrolle, 
Reduktion und dem Verbot von Rüstungsgütern, sind in den letzten Jahren zusehends 
erodiert12, während sich gleichzeitig Rüstungsdynamiken im Bereich nuklearer und 
konventioneller Waffen beschleunigt haben. So wurden Rüstungskontrollverträge aus
gesetzt (z. B. NEW START), aufgekündigt (z. B. der ABM-Vertrag, der INF-Vertrag oder 
der KSE Vertrag) oder gar nicht erst verhandelt (z. B. der FMCT) und auch Verbotsnor
men wie jüngst die Norm gegen die Verwendung von Landminen geraten zunehmend 
unter Druck13. Nachdem die Kontrolle und das Verbot von Rüstungsgütern traditionelle 
Betätigungsfelder neutraler Staaten sind (siehe hierzu auch den Beitrag von Alexander 
Kmentt in diesem Band), stellt sich die Frage, inwiefern diese zu einer Bewahrung oder 
Wiederbelebung von Rüstungskontrolle und Abrüstung beitragen können. 

Der dritte Wandel im Äußeren ist schließlich das Voranschreiten der europäischen 
Integration im Bereich der Gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspoli
tik. Seit dem Vertrag von Lissabon (2007) existiert in der Europäischen Union nunmehr 
auch eine Beistandspflicht im Fall eines bewaffneten Angriffs auf einen EU-Mitglied
staat. Diese ist in Artikel 42 Absatz 7 des Vertrags wie folgt festgehalten: 

Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schul
den die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unter
stützung, im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Dies lässt den 
besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitglied

staaten unberührt.14 

Die Formulierung »alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung« geht zwar 
über die Formulierung der Beistandspflicht im Rahmen der NATO hinaus, denn Artikel 
5 des Nordatlantikvertrages verpflichtet die NATO-Staaten lediglich, »die Maßnahmen, 
einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, [zu treffen], die sie für erforderlich 
erachten um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu er
halten«15. Der Rat der Europäischen Union hat im Juli 2009 jedoch festgehalten, dass die 
Art der Hilfe und Unterstützung im Ermessen der Mitgliedstaaten liegt16, es also keinen 
Automatismus zum militärischen Beistand gibt. 

Die Formulierung, dass die Bestimmung des Artikel 42 »den besonderen Charak
ter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt 
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[lässt]« ist unter der Bezeichnung »Irische Klausel« bekannt geworden.17 Sie soll es 
den neutralen (Österreich, Irland, Malta, Zypern) und bündnisfreien Staaten (vormals 
Schweden und Finnland) der Europäischen Union ermöglichen, sich von Maßnahmen 
im Rahmen einer gemeinsamen Verteidigung zu enthalten, die im Widerspruch zu ihrer 
Neutralität oder Bündnisfreiheit stehen.18 Gleichwohl entbindet die »Irische Klausel« 
diese Staaten nicht von der grundsätzlichen Pflicht, sich an einem Beistandsfall zu 
beteiligen19, ist also keine Ausnahme vom Solidaritätsprinzip der Europäischen Union. 

Weiter hat die drohende Abkehr der Vereinigten Staaten von der europäischen Si
cherheit die Bemühungen Europas im Bereich der Gemeinsamen Außen-, Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik seit den frühen Monaten des Jahres 2025 weiter beschleunigen. 
Im März 2025 hat die Europäische Kommission ein Weißbuch zur europäischen Ver
teidigung veröffentlicht und unter dem Namen »ReArm Europe/Readiness 2030« einen 
Plan zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben sowie zur Vereinheitlichung der militäri
schen Beschaffung und zur Stärkung der Rüstungsindustrie vorgestellt. Weitere Schrit
te der Integration in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik werden für die neutralen 
Staaten Europas zukünftig wohl vermehrt Fragen nach der Vereinbarkeit dieser Schritte 
mit der Neutralität sowie Fragen nach dem Verhältnis zwischen Neutralität und Solida
rität aufwerfen. 

Schließlich macht aber nicht nur der Wandel äußerer Rahmenbedingungen, sondern 
auch der Umstand, dass Österreich im Inneren den rechtlichen Rahmen der Neutralität 
nach dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 und angesichts ihrer fortschrei
tenden Integration im Bereich der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik ange
passt hat, eine Debatte über die Neutralität notwendig. Zentral ist hierbei Artikel 23j des 
Bundes-Verfassungsgesetzes, der festlegt, dass Österreich an der Gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik der Europäischen Union teilnimmt. 

Diese Teilnahme erstreckt sich prinzipiell auch auf die sogenannten Petersberg- 
Aufgaben20, also »gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen, humanitäre Aufgaben und 
Rettungseinsätze, Aufgaben der militärischen Beratung und Unterstützung, Aufga
ben der Konfliktverhütung und der Erhaltung des Friedens sowie Kampfeinsätze im 
Rahmen der Krisenbewältigung einschließlich Frieden schaffender Maßnahmen und 
Operationen zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten« gemäß Artikel 43 des Vertrags 
von Lissabon. Nicht zuletzt ermöglicht Artikel 23j auch die Teilnahme Österreichs an der 
gemeinsamen Verteidigung eines EU-Mitgliedstaates auf Basis von Art. 42 Abs. 7 des 
Vertrags über die Europäische Union.21 Durch Artikel 23j des Bundes-Verfassungsgeset
zes wird das Neutralitätsgesetz aus dem Jahr 1955 also für die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union aufgehoben. Österreich hat demnach seine 
Neutralität rechtlich signifikant eingeschränkt, diese zu einer »differentiellen Neutra
lität« gewandelt, und damit seinen politischen Handlungsspielraum weit ausgedehnt 
– bis hin zur Möglichkeit eines militärischen Beitrags im Rahmen eines europäischen 
Beistandsfalls (siehe hierzu den Beitrag von Andreas Müller in diesem Band). 

Obwohl sich also die geopolitische Position Österreichs, die globalen und regiona
len Ordnungsstrukturen und der innerstaatliche Rechtsrahmen der Neutralität gewan
delt haben, ist es in Österreich zu keiner umfassenden Debatte über das Wesen und den 
Wert der Neutralität gekommen. Ganz im Gegenteil verharrt diese, wie im einleitenden 
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Beitrag dieses Bandes dargestellt, nach wie vor in einem weitgehend de-politisierten Zu
stand. 

Die Beschaffenheit der Debatte: Evidenz-informiert, systematisiert 
und expandiert 

Um informierte Entscheidungen über die Neutralität und die zukünftige Gestaltung 
der Außen- und Sicherheitspolitik Österreichs zu ermöglichen, sollte eine Debatte drei 
Eigenschaften aufweisen. Erstens und grundlegend sollte sie vermehrt unter Rückgriff 
auf Evidenz geführt werden. Es ist ein Paradoxon der österreichischen Neutralität, 
dass zwar eine Fülle an Beiträgen aus Wissenschaft und Praxis existiert – Julia Schrei
ner kommt gar zu der Einschätzung, die Literatur sei »ausufernd, um nicht zu sagen 
grenzenlos«22 –, Akteur:innen in Politik und Diplomatie sich aber mehrheitlich auf den 
Austausch verfestigter Narrative über die Wirkung der Neutralität beschränken. Zu die
sen Narrativen zählen: 1) die Neutralität ermöglicht eine Vermittlerrolle in Konflikten, 2) 
sie macht Österreich zu einem attraktiven Standort für internationale Organisationen 
und Diplomatie, 3) sie schützt Österreich vor Ungemach und ist 4) ein wesentlicher 
Teil der österreichischen Identität (siehe hierzu auch den Beitrag von Anna Saischek 
und Anna Stock in diesem Band). Eine Neutralitätsdebatte sollte diese Narrative nicht 
einfach tradieren, sondern auf Basis von Erkenntnissen aus der breiten Literatur kri
tisch hinterfragen sowie auf bestehende Wissenslücken hinweisen, die durch Forschung 
geschlossen werden müssen. 

Um mehr Klarheit und Trennschärfe zwischen Argumenten zu ermöglichen, sollte 
die Debatte zweitens systematischer angelegt sein, also verschiedene Zugänge zum The

ma der Neutralität unterscheiden. Eine mögliche Systematik wäre, sich an vier großen 
Fragen zur Neutralität zu orientieren (siehe Tabelle 1): Inwiefern ist die Neutralität ein 
staatliches Instrument, inwiefern ist sie ein außen- und sicherheitspolitisches Grundprin
zip, inwiefern ist sie ein gesellschaftlicher Bezugspunkt und inwiefern ist sie ein Span
nungspunkt zu anderen Bereichen der Außen- und Sicherheitspolitik?23 

Neutralität als Instrument kann sowohl auf den neutralen Staat als auch auf das 
ihn umgebende Staatensystem ausgerichtet sein. So war die Neutralität etwa für Irland 
ein Instrument, um die Unabhängigkeit gegenüber dem Vereinigten Königreich abzu
sichern (siehe hierzu den Beitrag von Kenneth McDonagh in diesem Band)24, oder für 
Österreich, um die Unabhängigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg wiederzuerlangen25. 
Für die Schweiz war sie ein Instrument, um im Fall eines Konfliktes zwischen ihren 
Nachbarstaaten innere Spannungen durch Parteinahme der deutsch-, französisch- und 
italienisch-sprachigen Bevölkerungsteile zu verhindern.26 Staaten haben die Neutralität 
jedoch auch als Instrument zur geopolitischen Stabilisierung genutzt, etwa im europäi
schen Staatensystem des 19. Jahrhunderts27, oder für das Vermitteln in internationalen 
Konflikten28. 

Die Debatte zur österreichischen Neutralität muss sich dementsprechend damit 
auseinandersetzen, welche instrumentelle Wirkung diese gegenwärtig entfalten kann 
und zukünftig entfalten könnte. Sie sollte also ergründen, welchen konkreten Beitrag 
die Neutralität i) zur Wahrung der Unabhängigkeit des Staates, ii) zur Wahrung der 
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Sicherheit des Staates, iii) zur Attraktivität des Staates als Standort für Diplomatie und 
internationale Organisationen, iv) zur Effektivität außenpolitischen Handelns (etwa im 
Bereich der internationalen Vermittlung oder der Gestaltung des Völkerrechts) oder v) 
zur geopolitischen Stabilisierung Europas derzeit leistet und in Zukunft leisten könnte. 
Bei der Abwägung zukünftiger Beiträge der Neutralität sollten – anstelle pauschaler 
Erwartungshaltungen – konkrete Politikbereiche (wo?), Bedingungen (wann?) sowie 
vor allem Maßnahmen und Ressourcen (wie?) genannt und erörtert werden, die eine 
instrumentelle Wirkung der Neutralität ermöglichen. 

Tabelle 1: Zugänge und Fragen zur Neutralität 

Zugang Fragen 
Instrument Welche Beiträge leistet die Neutralität zur: 

• Wahrung der Unabhängigkeit und Sicherheit? 
• Attraktivität als Standort für Diplomatie und internationale Organi

sationen? 
• Effektivität außenpolitischen Handelns? 
• geopolitischen Stabilisierung Europas? 

Grundprinzip 
• Welche gesellschaftlichen/politischen Gruppen sind Trägerinnen des 

Prinzips? 
• Wie ist das Prinzip ideologisch/ethisch unterfüttert? 
• Wie wirkt das Prinzip auf die Gestaltung der Außen- und Sicherheits

politik? 

Bezugspunkt 
• Welche Wirkung entfaltet die Neutralität in der Gesellschaft? 
• Dient die Neutralität nicht nur der Identifikation, sondern auch der 

Bewältigung von Ungewissheit und Unsicherheit? 

Spannungspunkt 
• Welche Spannungen/Widersprüche zu anderen Bereichen der Au

ßen- und Sicherheitspolitik ergeben sich aus der Neutralität? 
• Wie ist das (Spannungs)verhältnis zwischen Neutralität und interna

tionaler Solidarität? 

Eine zentrale Herausforderung bei einer solchen Beurteilung der instrumentellen 
Wirkung ist, den tatsächlichen Einfluss der Neutralität neben anderen Faktoren zu be
stimmen. So zeigt etwa die jüngere Forschung zur Ansiedelung internationaler Organi
sationen, dass eine Reihe von Faktoren jenseits der Neutralität, wie Verkehrsanbindung, 
steuerliche Vergünstigungen oder die Lobbying-Strategien der Gastländer/-städte die 
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Standortwahl solcher Organisationen beeinflussen29 (siehe auch den Beitrag von Sarah 
Knoll und Elisabeth Röhrlich in diesem Band). In ähnlicher Weise zeigt die Forschung 
zur Mediation in internationalen Konflikten, dass neben Unparteilichkeit auch eine Rei
he weiterer Faktoren wie Reputation, Expertise und finanzielle Mittel entscheidend für 
den Erfolg von Vermittlungsinitiativen sind.30 James Mason und David Lanz bringen 
dies für die Schweiz auf den Punkt: »As a small state with a longstanding policy of neu
trality and a consensus-oriented system of democracy, Switzerland is often perceived by 
conflict parties and other mediators as non-threatening while at the same time being 
seen as competent«31. Zudem folgt aus dem Status der Neutralität nicht zwingend, dass 
Konfliktparteien einen neutralen Staat auch als unparteiisch wahrnehmen. Ein neutra
ler Staat kann von den Konfliktparteien sehr wohl als parteiisch wahrgenommen wer
den, ein nicht-neutraler Staat hingegen als unparteiisch. So zeigen etwa die Aktivitäten 
des nicht-neutralen (NATO-)Staates Norwegen in der Konfliktmediation, dass Neutrali
tät keine zwingende Voraussetzung für solche Aktivitäten ist.32 

Der zweite Zugang orientiert sich an der Frage, inwiefern die Neutralität ein außen- 
und sicherheitspolitisches Grundprinzip des Staates ist oder werden könnte. Dieser Zu
gang versteht Neutralität demnach nicht als Instrument staatlicher Außen- und Sicher
heitspolitik, sondern als Rahmen, um diese auszurichten und anzuleiten33. Die Debatte 
müsste dabei zunächst ergründen, welche gesellschaftlichen und politischen Gruppen 
Trägerinnen dieses Prinzips sind und welche ideologischen und ethischen Positionen es 
in diesen Gruppen jeweils unterfüttern34 – etwa Pazifismus als prinzipielle Ablehnung 
von Gewalt, Antimilitarismus als Ablehnung militärischer Organisation und Rüstung 
oder Isolationismus als Abschottung von der Weltpolitik. Sie sollte auch darauf einge
hen, wo und wie Neutralität als Prinzip tatsächlich politisch wirkmächtig wird, also die 
Gestaltung der Außen- und Sicherheitspolitik beeinflusst. Wie im Fall des instrumentel
len Zugangs, müsste sich dieser Zugang mit Blick auf die Zukunft ebenfalls mit der Frage 
auseinandersetzen, welche Maßnahmen und Ressourcen notwendig sind, um Neutrali
tät als Prinzip der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik (glaubwürdig) umzu
setzen. 

Der dritte Zugang nimmt die gesellschaftliche Wirkung der Neutralität in den Blick 
und orientiert sich an der Frage, inwiefern diese einen gesellschaftlichen Bezugspunkt 
darstellt. Auf diese Wirkung verweisen etwa politische Akteur:innen, welche die Rele
vanz der Neutralität als Identitätsmerkmal betonen35, und auch die Forschung hat diese 
identitätsstiftende Rolle herausgearbeitet: Die Neutralität ermöglichte es der österrei
chischen Gesellschaft und der Zweiten Republik, ein positives Selbstbild zu entwickeln, 
mit dem man sich sowohl gegenüber den Schrecken der eigenen Vergangenheit als auch 
gegenüber Deutschland abgrenzen und emanzipieren konnte.36 Die Neutralität als Iden
titätsmerkmal und Identifikationspunkt war demnach ein integraler Bestandteil des na
tion building Österreichs nach 1945. 

In einer Kolumne zur Neutralität als Identitätsmerkmal stellt Barbara Coudenhove- 
Kalergi jedoch die berechtigte Frage, ob »›Neutralität‹ womöglich ein Code-Begriff für 
etwas anderes« sein könnte?37 Tatsächlich sollte in der Debatte das Netz weiter aus
geworfen und erörtert werden, ob die Neutralität jenseits der Identität noch weitere 
Wirkungen in der Gesellschaft entfaltet. Vor allem könnte es lohnend sein, sich darüber 
Gedanken zu machen, ob sie als politische Erzählung nicht ebenfalls zur Bewältigung 
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von Ungewissheit und Unsicherheit angesichts der zunehmenden Beschleunigung, 
Komplexität und Krisenhaftigkeit der nationalen und internationalen Politik beiträgt.38 
Sie stünde demnach als »Code-Begriff« für den Wunsch nach Stabilität und Kontinuität 
in einer Zeit der Ungewissheit. Diese Wirkung würde auch die Forschung zu politischen 
Mythen nahelegen, die verstetigte Erzählungen und Praktiken als stabile Bezugspunkte 
für Individuen und politische Gemeinschaften in Krisenzeiten identifiziert.39 So be
tont etwa Heidi Hein-Kirchner: »Durch die Sinngebungs- und Orientierungsfunktion 
erleben politische Mythen daher gerade in Phasen gesellschaftlicher Unsicherheit, in 
Umbruchs- und Krisenphasen, die von gesellschaftlichen Integrations-, Identitäts- 
und Legitimationsdefiziten begleitet werden, Konjunkturen«40. Sich mit der innerge
sellschaftlichen Wirkung der Neutralität auseinanderzusetzen bedeutet letztlich, den 
»Mythos Neutralität« als wirkmächtiges gesellschaftliches Phänomen anzuerkennen 
und zu adressieren anstatt diesen als bloßes Gegenteil eines realpolitischen Phänomens 
oder als Selbsttäuschung abzutun. 

Der vierte Zugang versucht zu ergründen, inwiefern sich aus der Neutralität Span
nungspunkte zu anderen Bereichen der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
ergeben. Dabei sollte sich die Debatte vor allem mit dem Spannungsverhältnis zwischen 
Neutralität und internationaler Solidarität auseinandersetzen, das sich aus Österreichs 
Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen und der Europäischen Union ergibt. Gerade 
mit Blick auf die Verteidigung Europas wird Österreich von innen41 wie von außen42 vor
geworfen, einseitig von der Solidarität anderer Staaten profitieren zu wollen, sich also 
auf den Schutz anderer Staaten in Europa zu verlassen, während es gleichzeitig zu wenig 
in die eigenen Verteidigungsfähigkeiten investiert, sich politisch nicht ausreichend mit 
Fragen des Beistands auseinandersetzt, und damit im Wesentlichen unvorbereitet auf 
einen europäischen Beistandsfall höherer Intensität, also auf die Abwehr eines Angriffs 
auf ein Mitglied der Europäischen Union, ist. 

Die Ergebnisse des Austrian Foreign Policy Panel Projects (AFP3) zeigen, dass die
se Kritik nicht gänzlich von der Hand zu weisen ist: während eine große Mehrheit der 
Österreicher:innen im Fall eines Angriffs auf Österreich militärischen Beistand von an
deren Staaten der EU erwarten würden, ist die Bereitschaft zur Solidarität mit einen 
EU, der Opfer eines Angriffs wird, eher verhalten. Vor allem wäre die Bereitschaft, sich 
mit kämpfenden oder unterstützenden Truppen (z. B. ABC-Abwehr) an der gemeinsa
men Verteidigung eines EU-Mitgliedstaates zu beteiligen, sehr gering (siehe hierzu den 
nachfolgenden Beitrag von Anna Saischek und Anna Stock). 

Eine letzte Eigenschaft einer Debatte über die Neutralität sollte schließlich sein, 
dass sie nicht auf Expert:innen und politische Entscheidungsträger:innen beschränkt 
bleiben, sondern vielmehr proaktiv in die Gesellschaft hineingetragen werden sollte. 
Diese Ausdehnung der Debatte wäre zunächst demokratiepolitisch geboten, da eine 
informierte Gesellschaft eine Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie43 
und gleichzeitig resilienter gegen Versuche der Desinformation ist. Zudem sollte die 
Gesellschaft in die Debatte eingebunden werden, eben weil sie die Neutralität als wichtig 
erachtet und bisher nicht ausreichend über den Wandel ihres rechtlichen Rahmens in 
Kenntnis gesetzt wurde. Nicht zuletzt erscheint es auch mit Blick auf die Solidarität 
im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik dringend nötig, 
die Bevölkerung frühzeitig in einen Diskussionsprozess einzubinden, um in einem 
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europäischen Beistandsfall innenpolitische Kontroversen nicht zu einer Hürde für 
solidarisches Handeln werden zu lassen.44 

Beispielgebend könnte in diesem Zusammenhang etwa das Consultative Forum on In
ternational Security Policy sein, das vom irischen Außen- und Verteidigungsminister Mi
cheál Martin im Frühjahr 2023 ins Leben gerufen wurde, um das Verständnis der Öf
fentlichkeit für die geänderten Rahmenbedingungen der Außen- und Sicherheitspolitik 
Irlands zu verbessern und die diesbezügliche Debatte anzuregen.45 Das Forum fand über 
einen Zeitraum von vier Tagen an drei Standorten (Cork, Galway und Dublin) statt, wur
de live gestreamt und bestand aus Debatten von Expert:innen und Praktiker:innen, an 
denen sich die Bürger:innen beteiligen konnten, auch über das Einreichen von Themen 
für die Debatte. Der Bericht der Vorsitzenden des Forums, Louise Richardson, gibt an, 
dass täglich circa 300 Personen vor Ort und 1200 Personen online teilgenommen hät
ten.46 

Resümee und Ausblick 

Dieser Beitrag hat sich mit zwei Fragen zur Debatte über die Neutralität beschäftigt: 
warum eine politische Debatte dringend nötig ist und wie sie angelegt sein sollte, um 
informierte Entscheidungen hinsichtlich der Zukunft der österreichischen Neutralität 
zu ermöglichen. Er hat dargelegt, dass sich die Notwendigkeit einer Vitalisierung der 
Debatte aus dem Umstand ergibt, dass die politische Auseinandersetzung mit der Neu
tralität zusehends stagniert ist, während sich die Rahmenbedingungen der Neutralität 
im Äußeren und Inneren fundamental gewandelt haben. Eine revitalisierte Debatte soll
te sich stärker auf Evidenz aus Wissenschaft und Praxis stützen, klarer zwischen ver
schiedenen Zugängen zur Neutralität unterscheiden, also fokussierter auf Neutralität 
als Instrument, Grundprinzip, Bezugspunkt oder Spannungspunkt eingehen, und be
strebt sein, jenseits von Praktiker:innen und Expert:innen auch die Bevölkerung zu er
reichen. 

Die Voraussetzungen, um in Österreich eine Debatte über die Neutralität in Gang zu 
bekommen, mögen derzeit eher ungünstig sein (siehe hierzu den einleitenden Beitrag 
dieses Bandes), doch ist es letztlich die Verantwortung der Politik und der Zivilgesell
schaft, Themen auch und gerade unter solchen Umständen aufzugreifen. Der ehemalige 
Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Walter Scheel (FDP), hat diese Ver
antwortung auf den Punkt gebracht: »Es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, die 
öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun. Aufgabe des Politikers 
ist es, das Richtige zu tun und es populär zu machen«. Was nun das »Richtige« im Hin
blick auf die Neutralität Österreichs ist, darüber gilt es zu debattieren. Die Reichweite 
und Geschwindigkeit der Ordnungs(um)bildung, in der sich die Weltpolitik gegenwär
tig befindet, erlauben jedenfalls kein Zaudern und keine anhaltende De-Politisierung, 
sondern erfordern klares Denken, offenes Debattieren und entschlossenes Handeln. 
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